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Der neue Schweizerische Republikaner. WM
Freytag, den 28 August 1801. Sechstes Quartal. Den io Fructidor IX.

V 0 l l z i e h u n g s r a t h.

Beschluß vom 22. Aug.

Der Voll,ichuligsra!h,
Nach Ansicht des Gesetzes vom 10. August 1F01,

und auf die Berichterstattung des Ministers der innern

Angelegenheiten /

beschließt:
l. Jeder Fremde, der zufolge dieses Gesetzes das

helvetische Bürgerrecht ;u erhalten wünscht, soll sein an
die vollziehende Gewalt zu richtendes Begehren, mit den

erforderlichen Zeugnissen begleitet, der Vcrwaltungsbe-
Horde desjenigen Cantons eingeben, in welchem er ein

Heymathsrechl zu erwerben gedenkt.

s. Die Verwaltungsbehörde wird diese Zeugnisse

untersuchen, dieselben, in so fern es der Fall ist, ver.
vollständigen lassen, und die Einsendung an die vollz.
Gewalt mit ihrem Befinden über die Gültigkeit der

Zeugnisse, so wie über die Zuläßigkeit des Begehrens
überhaupt, begleiten.

Die nämliche Verwaltungsbehörde wird bey der

vachherigen Einsendung des Heymathsbriefes an die

vollziehende Gewalt, über die Bestimmig derNaturalisati.
onSg.bühr, je nach den Vermögensumständen des Frem-
den, einen Vorschlag thun.

4. Dieser Beschluß soll dem Gesetze vom 10. August
bevgrdrukt, und der Minister der innern Angelegenheiten
beauftragt werden, für die Vollziehung desselben zu sorgen.

Folgen die Unterschristen.

Gesetzgebender Rath, 22. Juli.
Fortsetzung.

(Fortsetzung dcS Gutachtens der Finanzcomißion, den

streitigen Loskauf der Wcivdienstbarkeit zu Wynau
C- Bern betreffend.)

Die Gcgcnparlhey nahm deftn Antrag nicht an,

darauf begründet, daß sie dieser Sache wegen ei»ke

Petition an die Gesetzgebung gemacht hätten, über
welche aber der große Rath wenige Tage hernach zur
Tagesortmung schritt. Mittlerweile betrieben die Ab.
käufcr das Loskaufungs - Geschäft und erhielten am
;ten Heumonat eine gerichtliche Erkanntniß, nach wel.
cher ihre Gegner verfällt wurden, von den rorge.
schiagnen 9 Schätzern z zu verwerfen; wozu sie zwey
Wochen später aufs neue von dem Distriktsstatthalter
aufgefordert worden sind.. Nun traten aber die sich de»

Loskaufs weigernden Bürger noch einmal bey dem gr.
Rathe auf, um eine Abänderung von jenem Weyd-
gangsgesctze zu erhalten, und wurden dießmal in so weit
erhört, daß ihre Petition an eine Commißioa verwiesen
ward. Auf der andern Seite langten auch die Loskäu.
ser mit einer Petition ein, und erhielten die ministerielle
Weisung, daß wenn keine freundliche Vermittlung zu
erhalten sey, das DistriktSgericht auch ohne Beyseyn
d-r Opponenten die Schiedsrichter ernennen und von
denselben den Loskaufspreis bestimmen lassen solle. Dem
zufolge ward das Loskaufungsgeschäft selbst in Wynan
betrieben, doch äusserten (Zeugsame v. -6. Aug.) sich

die sich weigernden Bürger vor den geordneten Schied»,
richten«, daß sie einstweilen in keinen andern Loskauf
emtretten wollten, als in einen Austausch gegen anderes

gemeines Land, und daß ihre Sache übrigens noch im
Hangenden Rechten sey, indem sie dieselbe laut vorge.
Wiesenein Extract dem gr. Rathe anhängig gemacht hat-
ten. Gl ichc Einwendungen wurden auch bey den Schä.
zern angebracht; sie achteten sich aber derselben nicht,
und so kam die erste Schätzung am 21. Aug. wirklich
zu Stande. Ungeachtet aber das Schatzungsgcschäft
selbst belricben ward, so wendeten sich doch beyde Par-
teycn an den gesetzg. Rath, und beyder ihre Vorstel-
langen wurden an zwey auf einander folgenden Tagen
angenommen und an die Finanzcommißion überwiesen.

In Wynau dann ward die Schätzung vom 21. Aug.
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